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 Bekanntheit   Kenntnis    Einstellung   Überzeugung  Absicht

Instrumentensteckbrief aus dem Instrumentenkoffer des SANDY-Projekts
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte das Projekt 
SANDY (FKZ 01UT1421) im Rahmen der sozialökologischen Forschung (SÖF) in der 
Fördermaßnahme Nachhaltiges Wirtschaften (NaWi). Der Schlussbericht ist online 
verfügbar unter: https://doi.org/10.2314/KXP:1667993852



§ 9 BauGB: gesetzliche Regelungen zur Berücksichtigung energetischer Aspekte
im Bebauungsplan
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	Unbenannt

	Instrumentensteckbrief Seite 2

	Instrumentenname (Allgemeines): Bauleitplanung
	Cluster: Planerisches Instrument
	einfach mittel schwer: mittel
	Beschreibung 1: Auf städtebaulicher Ebene werden wichtige Grundsteine für den Klimaschutz und die Klimaanpassung festgelegt. Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten. Als formelles Instrument können zwei Arten von Bauleitplänen unterschieden werden, der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). Im Flächennutzungsplan wird die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt. Der Bebauungsplan baut auf diesem auf. Es können aus städtebaulichen Gründen z.B. die Art und das Maß der baulichen Nutzung festgesetzt werden. Diese Pläne werden von der Gemeinde erstellt. Hierbei müssen die Belange des Umweltschutzes beachten werden. Beispielhaft kann die Orientierung, Verschattung, Bebauungsdichte, Dachform der Gebäude, die Gebäudekubatur durch die Bauleitplanung beeinflusst und das örtliche Kleinklima, regionale Energieangebot und zukünftige Entwicklungen berücksichtigt werden.
	Ch1 üb: Zeitrahmen
	Pfeil 1:                                             ▼
	Zeitrahmen: Die Erstellung der Pläne erfolgt sobald notwendig. Diese müssen mindestens für einen Monat für die Öffentlichkeit ausgelegt werden, welches mindestens eine Woche zuvor angekündigt werden muss. Behörden haben einen Zeitrahmen von einem Monat für ihre Stellungnahme und maximal drei Monate über die Genehmigung der Pläne zu entscheiden.
	Pfeil 2:            ▼
	Pfeil 3:                                        ▼
	Ch2 üb: Gelegenheitsfenster bei der Kommune
	Gelegenheitsfenster bei der Kommune: Die Bauleitplanung erfolgt unregelmäßig und bei Bedarf. Bauleitpläne können von Grund auf neu erstellt werden (zum Beispiel für Neubaugebiete) oder verändert werden, wie es in Bestandsquartieren vorkommen kann. 
	großer Pfeil:                             ▼
	Ch3 üb: Zielgruppe
	Zielgruppe: Bauherren: • Private Bauherren• Wohnungsunternehmen• Industrieunternehmen
	Ch4 üb: Erfolgsfaktoren
	Bekanntheit: WIRKUNG:  • Betrifft hauptsächlich Neubaugebiete• Indirekte Wirkung auf die energetische Beschaffenheit• Durch vorausschauende und umfassende Planung und Festsetzung können günstige Bedingungen für eine effiziente  Energienutzung und -versorgung geschaffen werden
	Erfolgsfaktoren: • Kombination von Gewinnmaximierungs- (z.B. solarer Ertrag)   und Verlustminimierungsstrategien (z.B. Transmissionsverlust)• Hohes Maß an öffentlicher Partizipation durch proaktive Beteiligung der Öffentlichkeit• Vorausschauende und flexible Planung, um einen robusten Rahmen für zukünftige Maßnahmen zu schaffen
	Ch5 üb: Expertise
	Expertise: • Gemeinde• Öffentlichkeit• Behörden• Nachbargemeinden/-staaten• Dritte, z.B. Verantwortliche für den Umweltbericht, höhere   Verwaltungsbehörden, Beratungen
	Ch6 üb: Partner / Kooperationsmöglichkeiten 
	Schwächen: • Indirekte Wirkung• Betrifft hauptsächlich  Neubaugebiete
	Stärken: • Schaffung günstiger   Voraussetzungen für die  energetische Optimie-   rung• Kombinationsmög-   lichkeiten 
	Partner  Kooperationsmöglichkeiten: • Öffentlichkeit• Nachbargemeinden • Behörden• An der Umsetzung beteiligte Dritte
	Chancen: • Einbezug des    Umweltschutzes • Stärkung des  Umweltbewusstseins• Optimierungs-  möglichkeiten
	Risiken: • Akzeptanzverlust durch  unverhältnismäßige  Anforderungen   
	Organisationshinweise  Arbeitsschritte: Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen und die Umweltprüfung muss durchgeführt werden. Vorgaben für die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sind zu beachten. Kombination von Gewinnmaximierungs- und Verlustminimierungsstrategien ermöglicht die beste Ausschöpfung. Die verschiedenen Interessen der betroffenen Akteure müssen berücksichtigt und abgewogen werden. Festsetzungen im Bebauungsplan können nur aus städtebaulichen Gründen getroffen werden. Klimaschutzaspekte müssen städtebaulich begründet werden.
	Kombinationsmöglichkeiten: • Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungsplan• Privatrechtliche Verträge• Anschluss- und Benutzungszwang für Nah-/Fernwärme• Gesetze und Verordnungen (z.B. EnEG, EnEV, EEG)• Energienutzungsplan
	Zu beachten: • Frühe Einbindung der Öffentlichkeit• Explizite Berücksichtigung energetischer Aspekte• Verhältnismäßigkeit der Regelungen• Gesetze/Verordnungen 
	undefined: Bauleitplanung
	undefined_2: planerisches Instrument
	undefined_4: mittel
	undefined_3: • § 9 I Nr.1 BauGB die Art und das Maß der baulichen Nutzung (siehe BauNVO)• § 9 I Nr.2 BauGB die Bauweise, die (nicht) überbaubaren Grundstücksflächen, die Stellung der   baulichen Anlagen• § 9 I Nr. 2a BauGB: vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen• § 9 I Nr. 3 BauGB Mindest- und Höchstmaße für Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke• § 9 I Nr.11 BauGB Festsetzung von Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweck-   bestimmung• § 9 I Nr.12 BauGB Festsetzung der Versorgungsflächen (für Anlagen/Einrichtungen zur   Erzeugung, Verteilung, Nutzung, Speicherung von Strom, Wärme, Kälte aus erneuerbaren   Energien oder KWK. § 9 I Nr.23 a) • § 9 I Nr.23 b) BauGB Fesetzung von Gebieten, in denen bei der Errichtung von Gebäuden   bestimmte bauliche und technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung   von Strom, Wärme oder Kälte beachtet werden müssen (z.B. Dachneigung)• § 9 I Nr.25 BauGB Festsetzung über die Bepflanzung Über BauGB und BauNVO hinausgehende Festsetzungen im Bebauungsplan sind nicht möglich.
	undefined_65: • Gebäudeorientierung• Abstand von Gebäudezeilen• Stammabstand einer Baum-  reihe• Dachneigung
	undefined_6: • Kleinklima• Topographie• Bauliches Umfeld• Infrastruktur• Regionales   Energieangebot
	undefined_62: • Gebäudetypologie• Gebäudelänge • Gebäudetiefe • Gebäudehöhe (mögliche   Geschosshöhe)
	undefined_9: • Beschränkung der Bodenversiegelung   verbessert das Kleinklima (auf versiegelten   Flächen erhöht sich langfristig der Mittelwert der   Lufttemperatur). • Freiluftschneisen und Ausrichtung kann den   Energieaufwand für Klimatechnik an Gebäuden   reduzieren. 
	undefined_10: Der Bauherr ist für die Objektplanung verantwortlich und somit für eine energieeffiziente Bauweise. Ein Bauleitplan kann die Wahl der Grundrisstypologie, Geometrie und Kompaktheit beeinflussen. Eine Kombination von Bauleitplanung mit anderen Instrumenten bietet sich an, beispielweise die Erstellung von Energienutzungsplänen oder die Vereinbarung von städtebaulichen Verträgen.
	undefined_8: Weiterführende Informationen: • BauGB. (kein Datum). Baugesetzbuch. • Bauleitplanung 17• Ingold, A., & Schwarz, T. (2010). Klimaschutzelemente der Bauleitplanung . Springer-Verlag.• Ingold, A., & Schwarz, T. (2010). Städtebau- und Energiefachrecht. Springer-Verlag.• Rauh, J. (2013). Solarenergetische Dachanlagen: Verbreitung, Akzeptanz, Nutzungspotenziale und   Handlungsoptionen der räumlichen Planung. Hannover.   Von https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/ab/ab_007/ab_007_12.pdf abgerufen• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. (kein Datum).   Von http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/de/erlaeuterungen_fnp/index.shtml abgerufen.


